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Vorhaben:   
78. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Geilenkirchen 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

Schallimmissionstechnische Voreinschätzung, Flächennutzungsplanänderung 
 

Die Firma SP Recycling GmbH betreibt südlich des Ortsteils Müllendorf in 52511 Geilenkirchen 
eine Kompostierungs-, Bauschuttrecycling- und Betonmischanlage. Für die vorgesehene Be-
handlung von kontaminierten Böden ist eine neue mechanisch-biologische Bodenbehandlungs-
anlage geplant. Für das Vorhaben in Erweiterung der vorhandenen Betriebseinrichtungen ist pla-
nungsrechtlich die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Geilenkirchen vorgese-
hen. 

Aus der Änderung eines Flächennutzungsplanes können sowohl unter den Gesichtspunkten des 
Baurechts wie auch nach dem Immissionsschutzrecht noch keine Genehmigungen abgeleitet 
werden. Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, in dem aus Sicht des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und den Regelungen zu Geräuschimmissionen nach 
TA Lärm zu gewerblich-technischen Anlagen keine konkreten baulichen Maßnahmen oder auch 
ggf. notwendige schalltechnische Festlegungen wie Betriebszeitenbegrenzungen oder Lärm-
schutzbauwerke behandelt werden.  

Um eine erste schallimmissionstechnische Voreinschätzung zu erlangen und mögliche Beden-
ken gegen die 78. Änderung des Flächennutzungsplanes ausräumen zu können, wurden durch 
unser Büro die planungs- und immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen in der gutachterli-
chen Stellungnahme Nr. XPG/01/22/GE/004 vom 01.03.2022 erläuternd beschrieben. Die An-
lage zur Stellungnahme dient insbesondere zur Veranschaulichung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und der Einordnung der gegebenen örtlichen Verhältnisse aus schallimmissions-
technischer Sicht. Nach den derzeitigen Erkenntnissen, vordergründig aufgrund der Beschrän-
kung der Betriebszeiten auf den Tagzeitraum und den gegebenen, vergleichsweise großen 
Schutzabständen zu den Rändern der Siedlungsbereiche von Müllendorf, Würm und Beeck be-
stehen keine grundsätzlichen schalltechnischen Bedenken. Den Aussagen und Einschätzungen 
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der Träger öffentlicher Belange (TÖB), die gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Geilenkirchen keine grundsätzlichen Bedenken erhoben haben, wird zusammenfassend 
aus gutachterlicher Sicht gefolgt.  

Für das bevorstehende Genehmigungsverfahren zum Bau einer Bodenbehandlungsanlage wird 
unter Einbezug der vorhandenen Betriebsteile auf der Grundlage einer konkretisierenden Bau- 
und Betriebsbeschreibung ein Gebietsverträglichkeitsnachweis im Sinne der TA Lärm (Schal-
limmissionsprognose) empfohlen. 

 

 

 

Dipl.-Ing. Stefan Kadansky-Sommer 
 
Beratender Ingenieur, 717762  
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
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Vorhaben:   
78. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Geilenkirchen 
 
Untersuchungsgrundstück:   
52511 Geilenkirchen, Gemarkung Würm, Flur 9 
im Wesentlichen Flurstück 129 im Bereich einer Kompostierungs-, Bauschuttrecycling-, 
Betonmischanlage und Flächen zur Abgrabung / Gewinnung von Sand und Kies (Pyls Recycling 
GmbH) 
 

Gutachterliche Stellungnahme Nr. XPG/01/22/GE/004 

Schallimmissionstechnische Voreinschätzung, Flächennutzungsplanänderung 
 
 

1. Ausgangslage und Plangegenstand 

Die Firma SP Recycling GmbH betreibt südlich des Ortsteils Müllendorf in 52511 Geilenkirchen 
südlich der DB-Strecke 2550 (Aachen und Mönchengladbach) mit Erschließung über die K 24 im 
Wesentlichen auf dem Flurstück 129 im Flur 9 der Gemarkung Würm eine Kompostierungs-, 
Bauschuttrecycling- und Betonmischanlage. 

In der Vergangenheit fanden Abgrabungen zur Gewinnung von Sand und Kies statt, weitere Ge-
nehmigungen für 3 Abschnitte über einen Zeitraum von rund 30 Jahren liegen vor. Die unter-
schiedlichen Betriebsteile sind räumlich und betriebsorganisatorisch eng miteinander verbunden. 
Für die Aufbereitung von alten Baustoffen ("Bauschutt") aus dem Hoch- und Tiefbau sind ent-
sprechende Brech- und Siebanlagen in Betrieb. Durch neuere Verordnungen für Ersatzbaustoffe 
ist im Hinblick auf die Aufbereitungskriterien insbesondere für die Behandlung von kontaminier-
ten Böden eine neue mechanisch-biologische Bodenbehandlungsanlage geplant. 

Für das Vorhaben einer zusätzlichen Bodenbehandlungsanlage in Erweiterung der vorhandenen 
Betriebseinrichtungen ist planungsrechtlich die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Geilenkirchen vorgesehen (78. Änderung des FNP), der Betreiber der Anlage hat hierzu einen 
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Antrag bei der Stadt Geilenkirchen gestellt. Die Fläche für Landwirtschaft soll in eine Sonderbau-
fläche mit der Zweckbestimmung "Bauschuttrecyclinganlage, Betonanlage, Bodenbehandlungs-
anlage, Kompostieranlage" geändert werden. 

  

Die Verwaltung der Stadt Geilenkirchen nimmt im Rahmen des Antrags zur angestrebten Flä-
chennutzungsplanänderung wie folgt Stellung: 

"Die Stadtverwaltung erachtet die vom antragstellenden Unternehmen geplante 

Funktionsergänzung um eine Bodenbehandlungsanlage als Bereicherung für die 

Baubranche im Stadtgebiet, ggf. auch darüber hinaus. Auch unter Berücksichtigung 

einer verbrauchernahen Versorgung ist eine solche Planung anzustreben. Die 

Bodenbehandlung erscheint mit Blick auf die Rohstoffschonung und Deponieschonung 

durch Wiederverwertung als sinnvoll. Durch die bereits dort betriebenen Anlagen, 

würde kein neuer Siedlungsansatz geschaffen, sondern eine bestehende bauliche 

Nutzung ergänzt; Verkehrsinfrastruktur, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sind gege-

ben." 

Mit der geplanten Flächennutzungsplanänderung sind gemäß den Vorschriften des Baugesetz-
buches (BauGB) auch die Ziele der Raumordnung abzustimmen sowie die örtlichen Fachbehör-
den der Kreisverwaltung Heinsberg, u. a. in den Bereichen Naturschutz, Wasser, Abfallwirtschaft 
oder auch Immissionsschutz, zu beteiligen.  

Sowohl die Regionalplanungsbehörde der Bezirksregierung Köln als auch die Fachbehörden des 
Kreises Heinsberg haben sich schriftlich geäußert und keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Änderung des Flächennutzungsplans erhoben. Von daher hat sich die Verwaltung der Stadt 
Geilenkirchen dafür entschieden, den Flächennutzungsplan wie oben im Kartenausschnitt dar-
gestellt zu ändern. Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB zur 78. Änderung des 
Flächennutzungsplans wurde vom Rat der Stadt Geilenkirchen am 27.01.2022 gefasst. 

2. Immissionsschutzrecht 

 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 

Für gewerbliche oder industrielle Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) unterliegen, gilt mit wenigen Ausnahmen die sechste allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum BImSchG (TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm). 
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Die Anleitung dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft und der Vorsorge ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche. Die Schutzbedürftigkeit ergibt sich u. a. 
aus der Gebietsnutzung in der Nachbarschaft der Anlage unter Berücksichtigung der Vorgaben 
der Bauleitplanung bzw. aus der Einordnung der Örtlichkeit zu den Gebietskategorien gemäß 
der Ziffer 6.1 der TA Lärm. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ist sichergestellt, wenn die 
Gesamtbelastung am maßgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte für die ausgewie-
sene Gebietsnutzung nicht überschreitet. Gemäß TA Lärm gelten für die verschiedenen Ge-
bietskategorien folgende Immissionsrichtwerte für die Beurteilung von Immissionen aus gewerb-
lichen Anlagen außerhalb von Gebäuden.  
 

Gebietsnutzung 

Immissionsrichtwerte 1) 

Tagzeit 
06.00 – 22.00 Uhr 

Nachtzeit 
22.00 – 06.00 Uhr 

in dB(A) 

GI   Industriegebiete  70 

GE  Gewerbegebiete  65 50 

MU  Urbane Gebiete  63 45 

MK, MD, MI  Kern-, Dorf- u. Mischgebiete 60 45 

WA  Allgemeine Wohngebiete 55 2) 40 

WR  Reine Wohngebiete 50 2) 35 

1) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage maximal um 
30 dB(A) und in der Nacht maximal um 20 dB(A) überschreiten. 

2) In den gekennzeichneten Gebieten ist für Zeiten mit einer erhöhten Empfindlichkeit ein Zu-
schlag für die erhöhte Störwirkung zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung des Beurteilungspe-
gels ist der Zuschlag KR = 6 dB(A) an Werktagen in den Teilzeiten von 06.00 bis 07.00 Uhr und 
von 20.00 bis 22.00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 06.00 bis 09.00 Uhr, von 13.00 bis 15.00 
Uhr und von 20.00 bis 22.00 Uhr entsprechend einzubeziehen. 

Bei der Änderung von bestehenden oder der Genehmigung von neuen Anlagen muss sicherge-
stellt werden, dass die Gesamtbelastung aus der eigenen Bestandsanlage, aus fremden Be-
triebsgrundstücken und der zusätzlichen Anlage am maßgeblichen Immissionsort die Immissi-
onsrichtwerte nicht überschreitet. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm gelten daher in der 
Summe aller gewerblichen Anlagen. Ein einzelnes Betriebsgrundstück darf ohne den Nachweis 
der Vorbelastung aus ggf. anderen relevant beitragenden Betriebsgeländen die Immissionsricht-
werte nicht alleine ausschöpfen. In der Regel leistet eine Anlage keinen schalltechnisch relevan-
ten Beitrag mehr im Hinblick auf den Gesetzeszweck, wenn die Immissionsrichtwerte um min-
destens 6 dB(A) unterschritten werden (Regefallbetrachtung nach Ziffer 3.2.1 der TA Lärm). So-
fern dies nicht der Fall ist, ist eine Abschätzung bzw. Ermittlung der Vorbelastung aus den rele-
vanten vorhandenen Betrieben bzw. in Hinblick auf die Gesamtbelastung zu führen.  
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Ob Vorhaben genehmigungsfähig sind, hängt aus schalltechnischer Sicht im Besonderen auch 
davon ab, inwieweit mit schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräuschimmissionen in der 
Umgebung des Betriebsgrundstückes zu rechnen sein wird. Dies wie zuvor ausgeführt immer 
summativ, d. h. auch alle der Anlage zuzurechnenden Emittenten im Bestand stationär wie be-
wegt (anlagenbezogene Fahrzeugverkehre) wie auch alle Planungen sind in eine gutachterliche 
Beurteilung einzubeziehen.  

3. Die TA Lärm im Kontext einer Flächennutzungsplanänderung und auf Ebene eines 

Genehmigungsverfahrens mit Schallimmissionsprognose (Gutachten) 

Eine verbindliche, baurechtlich wie immissionsschutzrechtlich belastbare Geräuschimmissions-
prognose (Gutachten) nach TA Lärm erfordert eine Vielzahl von Plan- und Datengrundlagen wie 
auch konkrete Angaben für eine Bau- und Betriebsbeschreibung, die in ein entsprechendes 
Schallausbreitungsmodell zur Bestimmung der maßgeblichen Emittenten und zur Ermittlung der 
Beurteilungspegel im schutzbedürftigen Umfeld der Anlage einfließen. 

Hierbei gilt es, die Emissionen aus allen relevanten Anlagenteilen im Freien hinsichtlich Lage, 
Einwirkzeiten und technischen Kennwerten festzustellen. Dazu gehören auch die anlagenbezo-
gene Fahrzeugverkehre auf dem Betriebsgelände beispielsweise durch Lkw, Stapler, Radlader 
oder sonstige Gerätschaften. Bei Hochbauten und ggf. relevanten Innenpegeln durch Produkti-
onsprozesse sind Schallübertragungen über die Außenbauteile ins Freie zu untersuchen und 
unter Berücksichtigung von pegelbeeinflussenden Parametern (Abstand, Beugung, Dämpfung, 
Reflektion, etc.) die Immissionen an den maßgebenden Immissionsorten über eine rechnerge-
stützte Modellprognose zu ermitteln. Das Verfahren zur Berechnung und Beurteilung der Immis-
sionspegel ist in der TA Lärm verankert.  

Ein derartiger Bericht zu einer Geräuschimmissionsprognose kann allerdings erst in einem bau-
ordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren (Bauantrag) bzw. beim Neubau oder Änderung ei-
ner Anlage, die einen Antrag auf BImSchG-Genehmigung (§ 4, § 16) stellt, erarbeitet werden. In 
diesem Verfahren wird im Sinne der TA Lärm im Detail die Gebietsverträglichkeit der Anlage ggf. 
unter Einsatz und Dimensionierung von schalltechnischen Maßnahmen beim Emittenten oder 
auf dem Schallausbreitungsweg durch Hindernisse (Lärmschutzwände, Erdwälle, Einhausun-
gen, etc.) nachgewiesen. Entsprechende bauliche, betriebsorganisatorische oder auch Ein-
schränkungen zu Betriebszeiten können dann im Sinne von Auflagen / Nebenbestimmungen zur 
Baugenehmigung auf der Grundlage des Schallgutachtens bestimmt werden.  

Dies ist im Rahmen eines Flächennutzungsplanverfahrens nicht möglich. Der Flächennutzungs-
plan ist als kommunales Planwerk mit Zielvorstellungen zu verstehen, er hat weder bindende 
oder rechtlich verpflichtende Wirkung noch erhebt er den Anspruch für den Anlagenbetreiber auf 
eine Genehmigung nach dem Immissionsschutzrecht. Auch wenn mit der geplanten Änderung 
des Flächennutzungsplanes mit der Ausweisung einer Sonderbaufläche mit der Zweckbestim-
mung "Bauschuttrecyclinganlage, Betonanlage, Bodenbehandlungsanlage, Kompostieranlage" 
die Nutzungen vergleichsweise klar definiert sind, so können beispielsweise weder Betriebszei-
ten, Art und Umfang der Betriebslogistik, akustisch relevante Parameter zu Maschinen und Ge-
räten, ggf. erforderliche Lärmschutzbauwerke noch Mindestanforderungen an Schalldämm-
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Maße zu Außenbauteilen von Gebäuden zeichnerisch oder auch immissionsschutzrechtlich in 
einem Flächennutzungsplan festgesetzt werden.  

Grundsätzlich ist jedoch zu beachten, dass die (vorbereitende) Bauleitplanung die Aufgabe hat, 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung der vielseitigen Belange und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende Bodenzuordnung zu gewährleisten. In § 50 des 
BImSchG wird gefordert, in der Bauleitplanung die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen untereinander 
vermieden werden. Die öffentlichen und privaten Belange sind gegen- und untereinander objektiv 
abzuwägen (vgl. § 2 Abs. 3 BauGB), weder den Belangen des Umweltschutzes im Allgemeinen 
noch den Belangen des Lärmschutzes im Einzelnen kommt dabei ein Vorrang zu. Es obliegt der 
Gemeinde bei der Abwägung hierüber in den jeweiligen Planverfahren zu befinden.  

4. Voreinschätzung aus schallimmissionstechnischer Sicht 

 (vgl. Anlage zur Stellungnahme) 

In Bauleitplanverfahren, übergeordneten Planverfahren, aber auch bei Genehmigungsverfahren 
zu anlagenbezogenen Geräuschimmissionen von Sportanlagen (nach 18. BImSchV), Freizeitan-
lagen (RdErl. Freizeitlärm NRW), Industrieanlagen und gewerblich-technischen Anlagen (nach 
TA Lärm), die als genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den An-
forderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) unterliegen, 
sind die Träger öffentlicher Belange, die Aufgaben des Immissionsschutzes wahrnehmen, für 
den Bereich des Immissionsschutzes beteiligt. 

Für das bestehende Betriebsgelände der SP Recycling GmbH südlich von Müllendorf wurden 
nach den vorliegenden Angaben in den Jahren 1995/96, 2001, 2018 und 2021 verschiedene 
Bau- und Betriebsgenehmi-
gungen im Zusammenhang mit 
einer Kompostierungs-, einer 
Bauschuttrecycling- und einer 
Betonmischanlage sowie Ge-
nehmigungen zur Abgrabung 
und Gewinnung von Sand/Kies 
durch die zuständigen Behör-
den ausgesprochen. Schall-
technische Untersuchungen 
bzw. Immissionsprognose 
nach TA Lärm in Form eines 
anlagenbezogenen Einzelgut-
achten wurden bisher nicht er-
stellt. Die Gebietsverträglich-
keit der bestehenden Anlagenteile wurden daher insbesondere aus schallimmissionstechnischer 
Sicht bisher in den Genehmigungsverfahren nicht in Frage gestellt. 

Im südlichen Teil des Betriebsgeländes auf einer verfüllten Abgrabungsfläche beabsichtigt die 
Firma nunmehr eine neue mechanisch-biologische Bodenbehandlungsanlage zu errichten (siehe 
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Grafik). Nach Firmenangaben ist Voraussetzung zum Betrieb der Anlage auch der Bau einer 
Halle mit den Abmessungen von ca. 60 m x 40 m, die innerhalb der grün dargestellten Fläche 
errichtet werden soll. Nördlich hiervon befinden sich die vorhandenen Betriebseinrichtungen der 
Bauschuttrecycling- und Betonmischanlage sowie Flächen zur Kompostierung von organischem 
Abfall (Garten- und Parkabfälle, "Grünschnitt" und Bioabfälle). 

Eine erste städtebauliche wie immissionsschutzrechtliche Einschätzung erfolgt in der Anlage zu 
dieser gutachterlichen Stellungnahme. Neben Übersichtskarten und den planungsrechtlichen 
Voraussetzungen werden hier die einzelnen Anlagen auf dem Betriebsgelände gemäß der Ab-
standsliste nach dem RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 vom 6.6.2007 (sogenannter "Abstandserlass") eingeordnet. 

Zum Abstandserlass sind einige Hintergründe und Annahmen zum Verständnis ergänzend aus-
zuführen. Es wird daher im Folgenden teilweise aus der letzten überarbeiten Fassung aus dem 
Jahr 2007 zitiert.  

Der Abstandserlass ist seit seiner Erstauflage 1972 mehrere Male den geänderten Rechtsvor-
schriften und dem fortschreitenden Stand der Technik angepasst worden. Die aktuelle Fassung 
beinhaltet Abstandsfestlegungen für insgesamt 221 Anlagenarten in 7 Abstandsklassen (I bis 
VII). In den Abstandslisten werden je nach Betriebsart unterschiedliche Abstände zwischen emit-
tierenden Betrieben und schutzbedürftiger Wohnnutzung angegeben. Der Erlass und seine An-
lagen beruhen auf einschlägigen Verwaltungsvorschriften des Bundes (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft – TA Luft, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) und 
des Landes (z. B. der Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL). Sie berücksichtigen ferner die ein-
schlägigen VDI-Richtlinien und DIN-Normen. Die Abstandsliste ist nicht abschließend. So fehlen 
z. B. gewerbliche Anlagen, die selbst in Wohn- oder gemischt genutzten Gebieten zulässig sind. 

Zur Berücksichtigung des Lärmschutzes basiert die Festsetzung der Abstände auf den Immissi-
onsrichtwerten, wie sie in der TA Lärm für Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen unter-
gebracht sind – entsprechend reinen Wohngebieten (WR) im Sinne der Baunutzungsverordnung 
Die BauNVO beinhaltet mit Typisierung von Baugebietsarten gleichermaßen eine der jeweiligen 
Zweckbestimmung des Gebietes entsprechende "Immissionsschutz-Rangfolge", siehe nachfol-
gende Grafik. 

 
Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin (2021): 
Berliner Leitfaden. Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021, Ergänzungen IBK Schallimmissionsschutz: Kategorien im 
Sinne der TA Lärm  

 

WR WA MI / MD MK MU GI           GE 
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Um prognostische Abschätzungen zu emittierenden Anlagen auf der "sicheren Seite liegend" 
vornehmen zu können, nimmt der Abstandserlass NRW bei regelmäßig durchlaufenden Betrie-
ben nachts (22-6 Uhr) ein Immissionsrichtwert von 35 dB(A), bei regelmäßig 1- bis 2-schichtig 
arbeitenden Betrieben zur Tagzeit (6-22 Uhr) von 50 dB(A) an. Diese Richtwerte entsprechen 
der Gebietseinstufung eines reinen Wohngebietes (WR) mit den damit verbundenen, vergleichs-
weise strengen Richtwerte nach TA Lärm.  

In allgemeinen Wohngebieten (WA) gelten 5 dB(A) höhere Immissionsrichtwerte, in Kern- (MK), 
Misch- (MI) oder auch Dorfgebieten (MD) werden 10 dB(A) höhere Werte als Schutzziel zu-
grunde gelegt. Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die sich durch die Abstands-
regelung ergebenden Zwischenzonen nicht als "von der Bebauung freizuhaltende Schutzflä-
chen" anzusehen sind, vielmehr kann innerhalb dieser Abstände eine weniger schutzbedürftige 
Nutzung als im Wohngebiet vorgesehen werden. Dies bedeutet im Kontext, dass die Staffelung 
der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm mit weniger sensibleren Nutzungen als in einem rei-
nen Wohngebiet (WR) in der nächsten Gebietskategorie eines allgemeinen Wohngebietes (WA) 
oder übernächsten Gebietskategorie eines Kern-, Misch- oder Dorfgebietes (MK, MI, MD) nach-
vollziehbarer Weise auch geringere Schutzabstände zulässt.  

Von daher kann bei einigen Betriebsarten, bei denen sich ausschließlich oder überwiegend die 
angegebene Entfernung aus Gründen des Lärmschutzes ergibt, bei allgemeinen Wohngebieten 
(WA) der Abstand i. d. R. um eine Abstandsklasse verringert werden. Bei Kern-, Misch- oder 
Dorfgebieten kann gar die übernächste Abstandsklasse zugrunde gelegt werden. 

In der Anlage zu dieser Stellungnahme sind die planungsrechtlichen Vorausetzungen des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Geilenkirchen sowie die Abstände von maßgeblichen 
Schallquellen auf dem Betriebsgelände zu den Ortsrandlagen von Müllendorf, Würm und Beeck 
dargestellt. Für den zu maßgebend emittierenden Anlagenteilen in mehr als 300 m entfernten 
Südrand von Müllendorf weist der Flächennutzungsplan ein Dorfgebiet (MD) aus. Im Bereich 
"Opheimer Benden" und der Blockstraße wechseln sich Wohngebäude, landwirtschaftlich ge-
nutzte Hofstellen und Freiflächen mit Pferdehaltung ab. Der örtlich festzustellende Gebietscha-
rakter stimmt mit den Ausweisungen im Flächennutzungsplan überein. Damit verbunden ist zur 
Tagzeit ein Immissionsrichtwert von 60 dB(A) und zur Nachtzeit von 45 dB(A), die an den maß-
geblichen Immissionsorten (an den Gebäuden) zu schutzbedürftigen Wohnräumen einzuhalten 
sind.  

Weiter nordöstlich befindet sich in rund 700 m Entfernung der Ortsrand von Würm. An der Straße 
"Am End" existiert der Bebauungsplan Nr. 98 der Stadt Geilenkirchen aus dem Jahr 2005, der 
hier ein allgemeines Wohngebiet (WA) festsetzt. Östlich hiervon gelegen an der Müllendorfer 
Straße wechseln sich Wohngebäude, Anbauten/Schuppen und Flächen mit Tierhaltung (u. a. 
Pferde) ab, der Flächennutzungsplan weist hier ein Dorfgebiet (MD) aus. Der örtlich festzustel-
lende Gebietscharakter stimmt mit den Ausweisungen im Flächennutzungsplan überein. 

Der nordwestliche Ortsrand von Beeck befindet sich in östlicher Richtung in mehr als 900 m 
Abstand zu den schalltechnisch maßgebenden Einrichtungen auf dem Betriebsgelände der 
Firma SP Recycling GmbH. Der Flächennutzungsplan setzt hier im Bereich der Professor-
Schröder-Straße Wohnbauflächen (W) fest. In diesem nördlichen Straßenabschnitt stehen über-
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wiegend Wohngebäude, nach Süden in Richtung des Ortskerns sind einzelne gewerbliche Ein-
richtungen sowie Hallen/Schuppen zu landwirtschaftlich genutzten Hofstellen oder auch eine 
Gaststätte zu erkennen. Im Flächennutzungsplan erfolgt hier der Übergang zur Ausweisung ei-
nes Dorfgebietes (MD). Von daher entsprechen auch hier die Festsetzungen dem örtlich festzu-
stellenden Gebietscharakter von gemischten Nutzungsstrukturen. Für den nordwestlichen Rand 
von Beeck kann nach den Angaben der Stadt Geilenkirchen für die Wohngebäude von der Ge-
bietskategorie eines allgemeinen Wohngebietes (WA) ausgegangen. Die Immissionsrichtwerte 
nach TA Lärm für die jeweiligen Gebietskategorien sind zuvor unter Abschnitt 2 sowie in der 
Anlage zu dieser Stellungnahme dokumentiert. 

Nach den Angaben der Firmenleitung sind die Arbeiten auf dem Gelände auf den Tagzeitraum 
beschränkt. Die TA Lärm definiert den 16-stündigen Beurteilungszeitraum wie zuvor erwähnt von 
06.00 bis 22.00 Uhr. Im Weiteren können daher schalltechnische Betrachtungen für den Nacht-
zeitraum entfallen. In Folgerung hieraus ergeben sich für die Beurteilung der Geräuschimmissi-
onen an den Ortsrandlagen folgende Bedingungen gemäß TA Lärm: 

- Südrand Müllendorf   MD   Richtwert Tagzeit:  60 dB(A)   
- Südwestrand Würm   WA   Richtwert Tagzeit:  55 dB(A)   
- Nordwestrand Beeck   WA   Richtwert Tagzeit:  55 dB(A)  

 
Der Richtwert von 50 dB(A) zur Tagzeit innerhalb von reinen Wohngebieten (WR) wird gemäß 
dem Abstandserlass NRW als Schutzziel bei der Festlegung der Abstände definiert. Von daher 
können unter Berücksichtigung der im konkreten Fall anstehenden Gebietsnutzungen die im Ab-
standserlass geforderten Abstände vom Grundsatz her schon überschätzend eingestuft werden. 

Exemplarisch fordert der Abstandserlass unter der lfd. Nr. 43 bei der Betriebsart einer Beton-
mischanlage in der Abstandsklasse IV eine Entfernung von 500 m zur schutzbedürftigen Wohn-
bebauung innerhalb eines reinen Wohngebietes (WR). Der erforderliche Schutzabstand wird vor-
nehmlich durch Geräuschemissionen bestimmt, allerdings unter dem Gesichtspunkt mit Produk-
tion zur Nachtzeit. Nach dem Abstandserlass kann bei Begrenzung der Betriebszeiten auf den 
Tagzeitraum (6-22 Uhr) eine niedrigere Abstandsklasse gewählt werden. Somit wäre anstatt der 
Abstandsklasse IV (500 m) die Abstandsklasse V (300 m) maßgebend. Dies wohlgemerkt im 
Abstand zu einem reinen Wohngebiet (WR). Bei der Gebietskategorie eines allgemeinen Wohn-
gebietes (WA) wie am südwestlichen Rand von Würm im Wohngebiet "Am End" in rund 700 m 
Entfernung oder auch wie am nordwestlichen Rand von Beeck in über 900 m Entfernung, ist für 
diesen Betriebsteil mit Radlader- und Lkw-Betrieb an der Betonmischanlage, die erst vor einigen 
Jahren einer umfangreichen Modernisierung unterzogen wurde und dem Stand der Technik ent-
sprechen dürfte, ein mehr als ausreichender Schutzabstand gegeben. 

Weitergehend kann bei Kern-, Misch- oder Dorfgebieten (MK, MI, MD) gar die übernächste Ab-
standsklasse noch gebietsverträglich sein (IV mit Abstand 500 m → VI mit Abstand 200 m); die-
ses Schutzbedürfnis in Dorfgebieten (MD) ist am Südrand von Müllendorf im Bereich "Opheimer 
Benden" zugrunde zu legen, wo der Abstand deutlich mehr als 300 m zum maßgebenden Teil 
des Betriebsgeländes beträgt. Von daher werden auch hier keine Immissionskonflikte erwartet.  
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Für den Vergleich der sonstigen Einrichtungen auf dem Betriebsgelände wie die Bauschuttre-
cyclinganlage, die Abgrabungsflächen zur Gewinnung von Sand/Kies sowie für die geplante Bo-
denbehandlungsanlage werden nach der Abstandsklasse V Abstände von 300 m zu reinen 
Wohngebieten (WR) gefordert. Zu den allgemeinen Wohngebieten (WA) in Würm und Beeck 
sind diese Abstände deutlich gegeben. Da sich die Anlagenteile im mittleren und südlichen Teil 
des Betriebsgeländes (bzw. bei den geplanten Abgrabungen noch weiter südlich) befinden, sind 
zum Ortsrand von Müllendorf, wie zuvor dargelegt und in der Anlage zu dieser Stellungnahme 
visualisiert, Abstände von deutlich mehr als 300 m gegeben. Immissionskonflikte sind auch hier 
nicht grundsätzlich erkennbar. 

Die Flächen zur Kompostierung von Garten-, Park- und Bioabfällen können aus schalltechni-
scher Sicht hingegen nicht eindeutig einer Betriebsart gemäß der Abstandsliste zugeordnet wer-
den. Zwar wird unter den laufenden Nr. 70 (Abstandsklasse IV (500 m)) und Nr. 128 (Abstands-
klasse V (300 m)) von offen bzw. geschlossenen "Anlagen zur Erzeugung von Kompost aus 
organischen Abfällen" gesprochen, allerdings zielen die Abstände – vordergründig bei größeren 
Kompostwerken – auf die Freisetzung von Geruchsstoffen ab. Im vorliegenden Fall liegt kein 
"Kompostwerk", sondern eher eine kleinteiligere Kompostierungsanlage vor. Für das Genehmi-
gungsverfahren im Jahr 1995/96 wurde nach vorliegenden Angaben eine Einzelfallbetrachtung 
vorgenommen und ein luftschadstofftechnisches Gutachten erstellt. Die zulässigen Immissions-
werte aus der Kompostierung in Mieten mit prozessbedingter Feuchteeinstellung werden an den 
zu beurteilenden Flächen in der Umgebung deutlich unterschritten, so dass aus geruchsemissi-
onstechnischer Sicht die Abstände nicht benötigt werden. 

Aus schalltechnischer Sicht entstehen mit dem Betrieb von Kompostierungsflächen i. d. R. in nur 
begrenztem Rahmen Geräusche durch die Transportfahrzeuge bei der An- und Auslieferung so-
wie durch die auf dem Gelände eingesetzten Maschinen und Fahrzeuge (z. B. Radlader, Häcks-
ler). Die Abstandsliste zu den Kompostierungsanlagen ist daher auf den vorliegenden Fall nicht 
anwendbar, gar schalltechnisch mehr als überzeichnend. Unter den in der Anlage zu dieser Stel-
lungnahme ausgeführten Abschnitten aus dem Abstandserlass im Hinblick auf die Kompostie-
rungsanlage erscheint selbst die Einordnung der Anlage in die Abstandsklasse V (300 m) noch 
schalltechnisch überbewertend, kritische Geräuschimmissionen wären bei den gegebenen Ab-
ständen zu den Ortsrandlagen nach gutachterlicher Auffassung aus diesem Anlagenteil ohnehin 
nicht zu erwarten. 
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5. Schlussbemerkung 

Wie zuvor ausgeführt kann aus der Änderung eines Flächennutzungsplanes sowohl unter den 
Gesichtspunkten des Baurechts wie auch nach dem Immissionsschutzrecht noch keine Geneh-
migung abgeleitet werden. Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, in dem 
aus Sicht des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und den Regelungen zu Geräu-
schimmissionen nach TA Lärm zu gewerblich-technischen Anlagen noch keine konkreten bauli-
chen Maßnahmen oder auch ggf. notwendige schalltechnische Festlegungen wie Betriebszeiten-
begrenzungen oder Lärmschutzbauwerke behandelt werden.  

Die planungs- und immissionsschutzrechtlichen Voraussetzungen sind zuvor beschrieben. In der 
Anlage zu dieser gutachterlichen Stellungnahme sind insbesondere die gegebenen örtlichen Ver-
hältnisse und die Abstände zu den Rändern der Siedlungsbereiche von Müllendorf, Würm und 
Beeck in Gegenüberstellung zur Einordnung der verschiedenen Betriebsteile nach dem "Ab-
standserlass NRW" zu finden. 

Zwar können anhand der Abstandsliste nicht zwangsläufig verbindliche Rückschlüsse auf vor-
handene Immissionssituationen gezogen werden, nach den derzeitigen Erkenntnissen, vorder-
gründig aufgrund der Beschränkung der Betriebszeiten auf den Tagzeitraum und den gegebenen 
vergleichsweise großen Schutzabständen bestehen keine grundsätzlichen schalltechnischen 
Bedenken. Den Aussagen und Einschätzungen der Träger öffentlicher Belange (TÖB), die eben-
falls gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Geilenkirchen keine grundsätz-
lichen Bedenken erhoben haben, wird zusammenfassend aus gutachterlicher Sicht gefolgt.  

Für das bevorstehende Genehmigungsverfahren zum Bau einer Bodenbehandlungsanlage wird 
unter Einbezug der vorhandenen Betriebsteile ein Gebietsverträglichkeitsnachweis im Sinne der 
TA Lärm (Schallimmissionsprognose) empfohlen. 

 

 

 

Dipl.-Ing. Stefan Kadansky-Sommer 
 
Beratender Ingenieur, 717762  
Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen 
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Betriebsgelände
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Betriebsgelände
Bestand und Planung
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Einordnung Bestand nach
Abstandserlass NRW

Betonmischanlage

Änderung von IV (500 m) nach V (300 m)
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BP 164 
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Einordnung Bestand nach
Abstandserlass NRW

Kompostierungsanlage

Abstandserlass bezieht sich vordergründig auf 
Geruchsimmissionen, schalltechnisch werden 
derartige Abstände nicht benötigt.
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von Sand und Kies
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BP 164 
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Immissionsschutz 
nach BImSchG / TA Lärm

Flächennutzungsplanänderung

 Aussagen / Einschätzungen Träger 
öffentlicher Belange (TÖB)

 Bezirksregierung Köln 09.11.2021

 Kreis Heinsberg 30.09.2021

 Gutachterliche Voreinschätzung, siehe 
Stellungnahme Nr. XPG/01/22/GE/004

Empfehlung:
Genehmigungsverfahren, Schallgutachten 
Immissionsprognose nach TA Lärm zum 
Gebietsverträglichkeitsnachweis


